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Weltfussballspiegel Andere Lobbys
• •
Öffentliche Interessen Andreas Thiel
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Der
Beschluss, Lobbyisten künftig

staatlich zu entlöhnen, damit sie es

nicht mehr nötig haben würden, ge-

gen Bezahlung private Interessen zu vertre-
ten, wurde mit Genugtuung aufgenommen.
Dass die öffentliche Besoldung der Lobby-
isten hoch angesetzt wurde, hatte nicht nur
damit zu tun, dass man für die Lobbyis-
ten einen Anreiz schaffen

wollte, die öffentlichen
Interessen höher zu ge-
wichten als ihre privaten,
sondern auch damit, dass

die Lobbyisten ihre priva-
ten Interessen in denVer-
handlungen über die Hö-
he ihrer Entschädigung
gut vertreten hatten.

Da nun auf jeden Paria-
mentarier zwei Interessen-

Vertreter im öffentlichen
Dienst kamen, war für die Wahrung der öffent-
liehen Interessen mehr als gesorgt, und priva-
te Interessen waren vollständig aus dem Rats-

betrieb verbannt worden. Dank der grosszügi-

gen Besoldung sonnten sich die Lobbyisten ge-
mütlich im Schatten der Parlamentarier, und
es wurden Stimmen laut im Parlament, welche

bemängelten, dass die Lobbyisten beim Ver-
treten der öffentlichen Interessen jenes Enga-

gement vermissen Hessen, welches sie vormals
beim Vertreten von privaten Interessen an den

Tag gelegt hatten.

Ein Anreizsystem in Formvon Sonderprämien
wurde eingeführt. Jeder eingebrachte Vorstoss
wurde den Lobbyisten zusätzlich vergütet. An-

genommene Vorstösse zählten doppelt. Nun
kamwieder Bewegung in die Räte. In der Wan-
delhalle wurde lobbyiert und beraten, und das

alles stets im Interesse der Öffentlichkeit.

Angespornt durch das finanzielle Anreizsystem
legten sich die Lobbyisten mächtig ins Zeug
beim Lobbyieren für die öffentlichen Interes-
sen. Sie arbeiteten zuhanden der Parlamenta-
rier täglich neue Vorstösse aus und hatten da-
bei immer nur das eine Ziel vor Augen: Die
Wahrung öffentlicher Interessen.

Zugunsten der öffentlichen Interessen wurden

private Interessen immer weiter zurückge-
drängt und beschnitten. Da sich die Wahrung
der öffentlichen Interessen im Wesentlichen
auf vier Bereiche konzentrierte - die Erweite-

rung der Machtbefugnisse öffentlicher Institu-
tionen, die Ausdehnung der öffentlichen Kon-
trolle, der Ausbau der Sicherheit für öffentliche

Angestellte und die nachhaltige Aufstockung
der öffentlichen Finanzen - gab es bald über-

haupt keinen Platz mehr für private Interessen,
und der private Sektor wurde zugunsten der
Öffentlichkeit gänzlich abgeschafft.

Natürlich gelang es den
Hütern der öffentlichen
Interessen nie, den gesam-
ten privaten Sektor zu
zerschlagen, da dieser zu

grossen Teilen in die Schat-

tenwirtschaft absank, wes-
halb man die Verfolgung
privater Interessen mit im-
mer höheren Strafen beleg-

te, worauf sich die öffent-
liehen Gefängnisse im öf-
fentlichen Interesse füllten.

Dort mussten die kriminellen Anhänger priva-
ter Interessen unter Aufsicht von öffentlichen
Vorarbeitern in öffentlichen Werkbetrieben
Zwangsarbeit verrichten, um die öffentlichen
Kontrollorgane zu finanzieren, welche über die

Wahrung der öffentlichen Interessen wachten.
Nachdem der private Sektor als Geldgeber der
öffentlichen Hand vollständig weggebrochen
war, musste sich der öffentliche Sektor seine
Existenz im öffentlichen Interesse über die öf-

fentlich verordnete Zwangsarbeit im Strafvoll-

zug sichern.

Die öffentlichen Lobbyisten der öffentlichen
Interessen nannten sich natürlich schon lange
nicht mehr «Lobbyisten», sondern gaben sich

schöngeistige Titel wie «Öffentliche Vörden-
ker», «Impulsgeber der Gesellschaft», «Wäh-

rungshüter» oder «Preisüberwacher» und
schlössen sich in öffentlichen Arbeitsgemein-
Schäften zusammen mit wohlklingenden Na-

men wie «Denkfabrik», «Avenir Suisse», «Club

Helvetique» oder je nachdem auch nur «Bun-
desrat» oder «SRG».

Der eine Lobbyist aber, der einmal noch in der
Parlamentskantine unter vorgehaltener Hand
einem anderen öffentlichen Angestellten ins
Ohr flüsterte, dass die einzigen legitimen Inte-
ressen eigentlich die privaten Interessen gewe-
sen seien, da es sich bei den öffentlichen Inte-
ressen ja bloss um die privaten Interessen der
öffentlichen Angestellten handle, wurde sofort
standrechtlich erschossen.
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